
 Bedingungen für die Nutzung des
  Anhängers:

Die Nutzung des Anhängers innerhalb des gewählten
Zeitraums ist kostenlos. Der Freizeitunternehmer stellt dem
Nutzer den Anhänger unentgeltlich zur Verfügung.

1.

Der Freizeitunternehmer haftet nicht für Diebstahl und/oder
Schäden, die während/aus der Nutzung des Anhängers
entstehen. Das Risiko und die damit verbundenen Kosten eines
Diebstahls und/oder einer Beschädigung des Anhängers
während/aus dem Zeitraum der Nutzung trägt/tragen der
Nutzer. Der Anschaffungswert des Anhängers beträgt ca.
2.000 € und wird dem Nutzer im Falle eines Diebstahls in
Rechnung gestellt.

2.

 Der Nutzer ist im Besitz eines gültigen Führerscheins, der für
die Kombination aus Anhänger und Auto geeignet ist, und
händigt dem Freizeitveranstalter eine Kopie des
Führerscheins aus. Der Benutzer erklärt, dass er die
Führerscheinbestimmungen und andere Vorschriften für die
Benutzung von Anhängern kennt und beachtet. 

3.

Etwaige Bußgelder, die während der Nutzungszeit verhängt
werden, gehen zu Lasten des Nutzers und sind innerhalb von 7
Tagen an den Freizeitanbieter zu zahlen.

4.

Der Benutzer muss den Anhänger 5 Minuten vor der
reservierten Endzeit an der Rezeption zurückgeben.

5.


